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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.1992

Norm

StGB §229 Abs1

Rechtssatz

Die Vernichtung einer Urkunde nach § 229 Abs 1 (erster Fall) StGB liegt vor, wenn die Urkunde aufgehört hat, als

Beweismittel zu existieren. Dies ist der Fall, wenn der Gedankeninhalt der Urkunde entweder durch

substanzvernichtende oder erklärungsvernichtende Eingri6e beseitigt wird. Eine substanzbezogene Vernichtung des

Urkundenkörpers ist schon im Zerreißen und Wegwerfen von Urkunden gelegen. Daß Urkunden nachträglich wieder

zusammengefügt werden konnten, ist bedeutungslos, weil dies an der bereits eingetretenen Deliktsvollendung nichts

zu ändern vermag.
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